
Informationen zum Übertritt 

Übertrittsverfahren 2009 

Geeignet für den Übertritt ans Gymnasium ist jeder Schüler/jede Schülerin 
der Volksschule, der/die in den Fächern: Deutsch, Mathematik, Heimat-
und Sachkunde einen Schnitt von 2,33 oder besser aufweist. Ein 
Übertrittszeugnis muss an der Volksschule nicht mehr beantragt werden; 
jeder erhält im Mai 2009 ein Übertrittzeugnis. 
(Stand: Oktober 2008) 
  
Sollten Veränderungen an der Durchführung des Probeunterrichts 
vorgenommen werden (Durchführung usw.), informieren wir Sie und Euch 
an gleicher Stelle. 

 


